
 

 Eingang: Dienstgebäude: Bus / Straßenbahn: Sprechzeiten: Bankverbindungen: 
 Rembertiring 8-12 Rembertiring 8-12 Haltestelle montags bis freitags Deutsche Bundesbank 
  28195 Bremen Hauptbahnhof von 9:00 - 14:00 Uhr IBAN: DE 16 2500 0000 0025 0015 30 

Sparkasse Bremen 
IBAN: DE 73 2905 0101 0001 0906 53 

Die Senatorin für Kinder und Bildung  Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen

An die 
 
Schulen der Sekundarstufe II 
im Lande Bremen 
 
 
 
 
Mitteilung Nr.171/2020 
 

 Auskunft erteilt 
Nike Beckmann 

Zimmer R.311 

Tel. +49 421 361 4812 
Fax  

E-Mail: Nike.Beckmann@bil-
dung.bremen.de 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 

Mein Zeichen 
200-214-1-3/2019-6-7 

Bremen, den 29.06.2020 

 
 

Anhebung der Noten in der schriftlichen Abiturprüfung 2020 im Fach Mathematik 
 
 
Sehr geehrte Schulleitungen, 
sehr geehrte Oberstufenleitungen, 
 
nach eingehender Beratung hat die Senatorin für Kinder und Bildung entschieden, die Beno-
tung für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Mathematik sowohl im Grundkurs als auch im 
Leistungskurs anzuheben. Gründe sind die angestrebte Vergleichbarkeit der Abiturprüfung mit 
den Abiturprüfungen der vergangenen Jahre und die Vergleichbarkeit mit anderen Bundeslän-
dern angesichts der Tatsache, dass Bremen in diesem Jahr sehr viele Aufgaben aus dem län-
derübergreifenden Pool eingesetzt hat.  
 
Hiermit verfüge ich, die Noten der schriftlichen Abiturprüfung bei allen Prüflingen um 2 Punkte 
anzuheben; Prüflinge mit bisher 14 oder 15 Punkten erhalten 15 Punkte. Dies betrifft alle drei 
Prüfungstermine: Den ersten Haupttermin am 05.05.2020; den zweiten Haupttermin am 
27.05.2020 und den Nachtermin am 18.06.2020. 
 
Nach der Neubewertung der Mathematik-Klausur erhalten die Prüflinge regulär die Möglich-
keit,  mündliche Nachprüfungen abzulegen, allerdings nur in denjenigen Fächern, in denen 
noch keine mündliche Nachprüfung stattgefunden hat.    
Für das Fach Mathematik gilt zusätzlich: Für Prüflinge, die bereits vor der Neubewertung eine 
mündliche Nachprüfung im Fach Mathematik absolviert haben, fließt die Note der mündlichen 
Nachprüfung nicht in die Bewertung ein, wenn dadurch die Gesamtwertung schlechter aus-
fiele als ohne die mündliche Prüfungsnote, und die mündliche Prüfung nach der Neubewer-
tung der Klausur nicht zwingend durchzuführen gewesen wäre. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Prüflinge und die betroffenen Mathematiklehrkräfte Ihrer Schule zu infor-
mieren und die geänderten Noten für die weitere Berechnung der Abiturnoten zu verwenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
Nike Beckmann 



 

 

 
 


